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sich hier des Umgangs mit einer ehrbaren Zrau rühmt, wird Be­
leidigung und Verleumdung gesehen, vie besonderen Strafen für 
solche Ehrverletzungen sind Widerruf und Ehrenerklärung, was 
hier nicht ausdrücklich gesagt ist, aber dem Schluß nach angenom­
men werden kann; außerdem Talion, d. h. Verlust der Zunge?) 
vas fehlende Glied wird bestraft?), wie das bei gleicher Ver­
fehlung z. L. das Augsburg er Stadtrecht mit ausdrücklichem Hin­
weis sagt?) Sm Schb. gibt es nur einen derartigen Zall von Ver­
leumdung c. 620: hier rühmt sich der Unecht einer ehrbaren Witwe 
ihres Umgangs und Eheversprechens; nach der gerichtlichen Ent­
scheidung soll das zwar mit dem Leben zu büßen sein, da ober, 
wie die Schöffen abwägend bestimmen, wegen Worten kein Blut 
vergossen werden solle, genüge die Umwandlung der Strafe in 
Zungenverlust und ewige Stadtverweisung. Über c. 620 hat zur 
Entscheidung in Zall 10 nicht den Wortlaut hergegeben, sondern 
c. 556, in dem die Beleidigung eines Schöffen mit Zungenverlust 
bestraft wird?) Es mögen hier in Zall 10 diese verschiedenen Er- 
schwerungsgründe für die Strafe zusammengefaßt sein: die Ver­
leumdung einer ehrbaren Zrau durch den dem Stande nach 
niedriger angesehenen cliens; die Tat ist vor Schöffen geschehen, 
womit der Sonderfriede, unter dem sie stehen, verletzt wurde, was 
man im Schb., wenn es auch nicht immer gesagt wird, doch deutlich 
sehen kann °); es ist außerdem der stets hochgehaltene Hausfriede 
verletzt worden, mag auch der Tatbestand der Heimsuchung nicht 
verwirklicht sein; und schließlich sind die Beschimpfungen auch vor 
und gegen den Ehemann gefallen und vor anderen ehrbaren 
Leuten?) Daß der Ehemann diese Beleidigung mit einer anderen 
„vu lügst wie der Sohn einer Oirne"') erwidert, wird hier nicht
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